
3.1 1. DB zum Strafvollzugsgesetz

(5) Wird bei einer Strafgefangenen eine 
Schwangerschaft festgestellt und besteht 
bei ihr der Wunsch auf eine Schwanger
schaftsunterbrechung, so sind auf der 
Grundlage des Gesetzes vom 9. März 1972 
über die Unterbrechung der Schwanger
schaft (GBl. I Nr. 5 S. 89) die entsprechen
den Maßnahmen einzuleiten.

Zu §47 StVG:

§56
Bei kranken und körperbehinderten Straf
gefangenen entscheidet der Arzt über die 
Dauer sowie die Art und Weise des Auf
enthaltes im Freien.

Zu §49 StVG:

§57
Dem Antrag zur Gewährung von Aufschub 
des Vollzuges wegen schwerer Erkrankung 
ist eine ärztliche Bescheinigung beizufügen. 
Im Falle des Antrages zur Gewährung von 
Aufschub des Vollzuges wegen Schwanger
schaft ist eine ärztliche Bestätigung der 
Schwangerschaft und des voraussichtlichen 
Zeitpunktes der Entbindung vorzulegen.

Zu §56 StVG:

§58
(1) Sind spezielle Betreuungs-, Unterstüt- 
zungs- bzw. Kontrollmaßnahmen erforder
lich, ist den zuständigen Abteilungen 
Innere Angelegenheiten bzw. Abteilungen 
Volksbildung, Referat Jugendhilfe, der 
Räte der Kreise, Städte oder Stadtbezirke 
in der Regel 1 Jahr vor der Entlassung 
eine Zwischeneinschätzung über den Straf
gefangenen mit Vorschlägen für seine 
Wiedereingliederung in das gesellschaft
liche Leben zu übermitteln.
(2) Die erforderlichen Informationen und

Hinweise über jeden Strafgefangenen sind 
unabhängig von der Zwischeneinschätzung 
mindestens 3 Monate vor der Entlassung an 
die zuständigen staatlichen Organe zu 
übersenden.
(3) Im Zusammenwirken mit den zustän
digen Abteilungen Innere Angelegenheiten 
bzw. Abteilungen Volksbildung, Referat 
Jugendhilfe, sind persönliche Aussprachen 
mit Strafgefangenen und Vertretern von 
staatlichen Organen oder Betrieben, Exper
tengruppen, ehrenamtlichen Mitarbeitern 
oder Erziehungsberechtigten zu organisie
ren, wenn es im Interesse einer erfolg
reichen Vorbereitung der Wiedereingliede
rung insbesondere zur Fortsetzung der 
Berufsausbildung bei Jugendlichen, erfor
derlich ist.

Zu § 57 StVG:

§59
Am Tag der Entlassung sind den Strafgefan
genen das von der Strafvollzugseinrichtung 
bzw. dem Jugendhaus verwahrte persön
liche Eigentum, die Nachweise über erwor
bene Qualifikationen bzw. über die Teil
nahme an Bildungsmaßnahmen sowie not
wendige Unterlagen zur Sicherung von 
Ansprüchen auf Leistungen der Sozialver
sicherung auszuhändigen.

§60
Schlußbestimmungen
(1) Diese Durchführungsbestimmung tritt 
am 5. Mai 1977 in Kraft.
(2) Gleichzeitig tritt die Erste Durchfüh
rungsbestimmung vom 25. März 1975 zum 
Gesetz über den Vollzug der Strafen mit 
Freiheitsentzug und über die Wiederein
gliederung Strafentlassener in das gesell
schaftliche Leben (Strafvollzugs- und Wie
dereingliederungsgesetz) — SVWG — (GBl. I 
Nr. 17 S. 313) außer Kraft.
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